
Uelzen, 27.01.2015

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
 

Vorlage Nr. 2015/017 

Beratungsfolge Öffentlichkeitsstatus Sitzungsdatum

Betriebsausschuss Abfallwirtschaft öffentlich 10.02.2015

 

Beratungsgegenstand:

Abfallbilanz 2014

Sachverhalt: 
Als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger ist der Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis 
Uelzen gemäß Niedersächsischem Abfallgesetz (NAbfG) verpflichtet, jährlich eine Abfall-
bilanz aufzustellen und öffentlich bekannt zu machen. 

In der Anlage ist die Abfallbilanz 2014 beigefügt.

Beschlussvorschlag:
Die Abfallbilanz 2014 des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Uelzen wird zur Kenntnis ge-

nommen

gez.

Simon Goerge
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